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Haben Sie Ihr Testament gemacht?

Sind Ihre Erbverhaltnisse geregelt?

Was hat denn nun eine Abhandlung
iiber das Erbrecht in unserer Fachzeit-
schrift zu suchen? Das, liebe Leser, wer-
den Sie sich sicherlich im ersten Augen-
blick fragen. Nun, die Erfahrung zeigt,
dass in den allermeisten Fillen des Ab-
lebens von Geschiftsleuten die Hinterblie-
benen vor ungeregelten Vermogensverhilt-
nissen stehen, sich in dieser ohnehin schon
schweren Lebenssituation unsicher fiihlen
und, nicht selten, falsche Entschliisse fas-
sen. Wenn die nachfolgenden Zeilen mit-
helfen, eine solche Situation zu erleich-
tern oder sogar zu kliren, dann ist der
Zweck dieser Arbeit erfiillt.

Haben Sie sich schen einmal iiberlegt,
in welchen finanziellen Verhiltnissen Thre
Ehegefahrtin, Thre Kinder sein sollten,
wenn einmal Thr Erdendasein beendigt
sein wird? Gewiss, aber vielleicht wurden
Sie durch eine gewisse Unsicherheit in
Rechtsdingen dann doch wieder unschliis-
sig, und die ganze Angelegenheit wurde
«bis auf weiteres» versagt.

Befassen wir uns deshalb mit den wich-
tigsten Fragen:

Wer wird erben?

Wird die Ehegattin mit dem ihr zufal-
lenden Anteil einen sorgenfreien Lebens-
abend bestreiten konnen?

Stellt die gesetzliche Ordnung fiir die
Familienverhiltnisse eine gerechte Losung
dar, oder sind zu Lebzeiten noch gewisse
Anordnungen zu treffen und Aenderungen
vorzunehmen?

Um all diese Fragen beantworten zu
konnen, miissen wir uns vorerst mit der
gesetzlichen Ordnung ein wenig vertraut
machen. Wohlverstanden, es kann sich
nicht darum handeln, hier abschliessend
iiber das gesetzliche Erbrecht zu orientie-
ren, eine Aufgabe, die den Rahmen dieser
Abhandlung bei weitem sprengen wiirde.
Es geht hier vielmehr darum, einen dus-
serst knappen Einblick in die Grundziige
unseres Erbrechtes zu geben.

Wer ist nun grundsditzlich erbberechtigt?

In erster Linie sind es die Nachkommen,
und zwar erben dieselben in allen Gra-
den nach Stimmen. Kinder erben zu glei-
chen Teilen. Sind Kinder vorverstorben
unter Hinterlassung von Nachkommen, er-
ben diese Nachkommen zusammen einen
Kindesteil. Ist ein Kind ohne Hinterlas-
sung von Nachkommen vorverstorben,
vererbt sich sein Anteil an die iibrigen
Geschwister oder deren Nachkommen,

Wie verhilt es sich, wenn gar keine
Nachkommen vorhanden sind oder diesel-
ben vor dem Erblasser gestorben sind?

Hier gelangt die Hinterlassenschaft an
die Eltern oder deren Nachkommen, das
heisst sie wird in zwei Hilften geteilt, wo-
bei die eine Hilfte der Mutter oder, was
meistens der Fall sein wird, deren Nach-
kommen, und die andere Hilfte dem Va-
ter oder seinen Nachkommen zufallen
wird.

Fiir die Nachkommen von Vater und
Mutter gilt wiederum das gleiche Prin-
zip: Die Nachkommen erben in allen Gra-
den nach Stammen. Auch hier fallen vor-
verstorbene Nachkommen bei der Teilung
ausser Betracht, wenn sie selbst keine ei-
genen Nachkommen hinterlassen. — Neu
hinzu kommt die zusitzliche Regelung:
Wenn ein Elternteil, sei es Vater oder
Mutter, vorverstorben ist und keine Nach-
kommen hinterldsst, fillt die ganze Erb-
schaft an den iiberlebenden Elternteil oder
den Teil, der Nachkommen hinterlasst.
Solche Nachkommen, nur bei einem El-
ternstamm, sind natiirlich nur aus friihe-
ren Ehen dieses Elternteils denkbar, oder
als dessen aussereheliche, anerkannte Kin-
der.

Erst wenn Vater und Mutter vorverstor-
ben sind und beidseitig keine Nachkom-
men hinterlassen, gelangt die Erbschaft an
den Grad der Grosseltern bzw. an deren
Nachkommen. In diesen Fillen, die gliick-
licherweise in der Praxis selten sind
(Krieg, Epidemien, Katastrophen) wird ei-



ne Erbschaft oft in Hundertstel-, ja nicht
selten in Tausendstelteile aufgesplittert.
Dies aus dem einfachen Grunde, weil
schon vier Grosselternstimme vorhanden
sind, die Erbschaft sich im grosselterli-
chen Stamm oft bis in den dritten, nicht
selten sogar in den vierten Grad vererbt
und die Familien unserer friitheren Ge-
nerationen in der Regel sehr zahlreich wa-
ren, nicht selten ein Dutzend oder noch
mehr Kinder aufgewiesen hatten. Die Li-
quidation einer solchen Erbschaft ist oft
beinahe ein Ding der Unmoglichkeit. Ins-
besondere bietet das Auffinden der gesetz-
lichen Erben, die oft iiber mehrere Konti-
nente verteilt sind, ganz erhebliche Schwie-
rigkeiten.

In diesen Fillen empfiehlt sich fiir
einen Erblasser die Abfassung eines Testa-
mentes, da derselbe dann auch Gewissheit
hat, dass sein Nachlassvermogen nicht
Personen zufillt, von deren Existenz er
iiberhaupt zeitlebens gar keine Ahnung
hatte.

Erst wenn alle vier grosselterlichen
Staimme keine Nachkommen aufzuweisen
haben, fillt die Erbschaft an das Gemein-
wesen, in welchem der Erblasser seinen
letzten Wohnsitz hatte.

Diese logisch aufgebaute Ordnung der
Erbfolge der Blutsverwandten wird nur
durchbrochen durch den Erbanspruch des
iiberlebenden Ehegatten. Der Gesetzgeber
hat diesen Erbanspruch in Artikel 462
ZGB wie folgt umschrieben:

Der iiberlebende Ehegatte erhilt, wenn
der Erblasser Nachkommen hinterlisst,
nach seiner Wahl entweder die Hilfte der
Erbschaft zur Nutzniessung oder den Vie-
tel zu Eigentum.

Neben Erben des elterlichen Stammes
erhilt er /4 zu Eigentum und 3/4 zur Nutz-
niessung, neben Erben des grosselterli-
chen Stammes die Hilfte zu Eigentum und
die andere Hilfte zur Nutzniessung; und
wenn auch keine Erben des grosselterli-
chen Stammes vorhanden sind, die ganze
Erbschaft zu Eigentum.

Betrachten wir einmal das Wahlrecht
fir die Nutzniessung etwas naher. Wenn
wir annehmen, ein Ehegatte hinterlasse
ein Nachlassvermégen von Fr. 100 000.—,
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konnen die Kinder beim Tode desselben
Fr. 50 000 sofort herausverlangen. An den
restlichen Fr. 50 000.—, die nach dem
Tode des zweiten Ehegatten den Kindern
ungeschmihlert zukommen sollen, hat der
iiberlebende Ehegatte das Nutzniessungs-
recht. Bei einer angenommenen Rendite
von 4%, was der heutigen Situation etwa
entsprechen diirfte, ergibt dies ein Jahres-
einkommen von Fr. 2000.— Bei den heu-
tigen Lebenshaltungskosten diirfte dieser
Betrag in den meisten Fillen kaum fiir die
Jahresmiete einer Wohnung ausreichen.

Nicht viel besser ist die Situation des
iiberlebenden Ehegatten, der einen Viertel
des Nachlassvermogens zu Eigentum wihlt,
Bei einem Nachlassvermiogen von Fr.
100 000.— erhilt er somit Fr. 25 000.—.
Auch bei diesem Kapital ist der iiberle-
bende Ehegatte wiederum auf zusatzliches
Einkommen angewiesen, um sein Leben
fristen zu konnen. Prekirer wird die Si-
tuation fiir den iiberlebenden Ehepartner
natiirlich noch bei kleineren Nachlassver-
mogen, was bei der Mehrzahl der Erbfille
der Fall sein durfte.

Nun noch einige kritische Betrachtun-
gen zum Erbrecht des iiberlebenden Ehe-
gatten. Das Sclhweizerische Zivilgesetz-
buch ist im Jahre 1912 in Kraft getreten.
Damals waren die Familien in der Regel
kinderreicher als heute. Den Kindern
konnte deshalb auch nicht eine so griindli-
che Schulung und Ausbildung geboten
werden, wie das heute meistenteils der
Fall ist. Der Gedanke war deshalb nicht
von der Hand zu weisen, dass die Kinder
beim Tode des erststerbenden Elternteils
auch etwas erhalten sollte, um so mehr, als
der iiberlebende Ehegatte mit dem ihm
zufallenden Teil viel mehr beginnen
konnte als heute. Das Verhiltnis Arbeits-
kraft zu Kapital hat sich jedoch in den
letzten Jahrzehnten enorm zugunsten der
Arbeitskraft unserer Kinder zufolge besse-
rer Ausbildung bedeutend gréosser gewor-
den, wihrend inshbesondere die iiberleben-
de Ehefrau, die meist den Haushalt besorg-
te, kaum in der Lage sein wird, eine Er-
werbstiitigkeit aufzunehmen. Es scheint
deshalb nur als recht und billig, dass wir
inshesondere die iiberlebende Ehegattin
den Kindern gegeniiber in einem solchen



Erbfall nach Méglichkeit begiinstigen. Auf
die verschiedenen Begiinstigungsmoglich-
keiten wird noch spiter hingewiesen.

Neben den erblichen Anspriichen ste-
hen dem iiberlebenden Ehegatten jedoch
noch die giitererchtlichen Forderungen zu.

Wir kennen drei Hauptgiiterstinde:

a) Giiterverbindung,
b) Giitergemeinschaft,
c) Giitertrennung,

die jedoch durch verschiedene Modifika-
tionen und Kombinationen auf zirka zehn
Varianten erweitert werden konnen. Es
wiirde zu weit fiihren, sich mit allen Msg-
lichkeiten hier auseinanderzusetzen. Wir
wollen uns deshalb hier nur mit dem or-
dentlichen Giiterstand der Giiterverbin-
dung befassen. Dieser gilt ja doch fiir
den weit grossten Teil der Ehen, nimlich
fiir alle Ehen, bei denen die Ehegatten kei-
nen Ehevertrag abgeschlossen haben und
nicht zufolge Konkurses eines der Ehegat-
ten der gesetzlichen Giitertrennung unter-
stellt wurden.

Bei der Giiterverbindungsehe
scheiden wir drei Vermogensteile:

unter-

a) das Mannesgut,
b) das Frauengut,
c¢) der Vorschlag.

Das Mannesgut besteht aus dem Vermo-
gen, das der Ehemann in die Ehe einge-
bracht hat und das ihm, zufolge Erbschaft,
wihrend der Ehe angefallen ist.

Das Frauengut besteht aus dem bei Ehe-
abschluss eingebrachten Vermogen der
Ehefrau und aus ihrem ererbten Vermo-
gen.

Der Vorschlag bildet das wihrend der
Dauer der Ehe erworbene Vermogen, sei
es Erwerb aus Arbeit oder Kapitalertrag.

Kommt es zu einer Auflésung der Ehe,
hat regelmassig die giiterrechtliche Aus-
einandersetzung zu erfolgen. Der Ehemann
erhilt sein Mannesgut, die Ehefrau ihr
Frauengut. Der Vorschlag wird geteilt,
und zwar erhilt der Ehemann /3 und die

Ehefrau 1/3 desselben.

Ist der Tod eines der Ehegatten die Ur-
sache der Auflosung der Ehe, so tritt bei
der giiterrechtlichen Auseinandersetzung
natiirlich die Erbengemeinschaft an Stelle
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des Verstorbenen. Erst das giiterrechtlich
ausgeschiedene Vermogen des Verstorbe-
nen bildet dann das eigentliche Erbschafts.
oder Nachlassvermogen und wird nach
dem vorerwihnten Modus zwischen dem
iiberlebenden Ehegatten und den Kindern
oder allfillig weiteren Erben erbrechtlich
geteilt.

Beispiel
Eingebrachtes Frauengut Fr. 5000.—
Eingebrachtes Mannesgut Fr. 4000.—
Vorschlag : . Fr.60000.—
I'heliches Vermogen Fr. 69000.—
Giiterrechtliche Auseinandersetzung
Ehefrau erhalt:
—— ihr Frauengut Fr. 5000.—
— /3 Vorschlag . . Fr.20000.—
total Fr.25000.—
Ehemann erhilt:
— sein Mannesgut Fr. 4000.—
— 2/3 Vorschlag . . Fr.40000.—
total Fr. 44000.—
a) nach Gesetz
die Frau erhilt giiterrechtlich Fr. 25000.—
erbrechtlich /4 von Fr. 44000.— Fr. 11000.—
total Fr. 36000.—
die Frau erhilt giiterrechtlich . Fr.25000.—
erbrechtlich /16 von Fr. 44000.— Fr. 19000.—
total Ir. 44000.—

¢) Mit Ehevertrag bei Vorschlagszuweisung
an iiberlebenden Ehegatten:

die Frau erhilt giiterrechtlich  Fr. 65000.—
erbrechtlich /s von Fr. 4000.— F.r. 1000.—
total Fr. 66000.—
Erbteilung beim Tode der Ehefrau:
Der iiberlebende Fhemann erhilt
a) nach Gesetz
giiterrechtlich .« « « « . Fr.44000.—
erbrechtlich /4 von Fr.25000.— Fr. 6250.—
total Fr.50250.—

b) mit Testament bei maximaler Begiinstigung

giiterrechtlich . Fr.44000.—
erbrechtlich /16 ca. Fr.11000.—
total Fr.55000.—

c) mit Ehevertrag (wie hiervor)
giiterrechtlich .« . . . Fr.64000.—
erbrechtlich /4 von Fr.5000.— Fr. 1250.—
total Fr. 65250.—

Nun zur Kernfrage: Wie kann der iiber-
lebende Ehegatte erbrechtlich besser ge-
stellt werden?

Hier ist in erster Linie der Erlass von
Testamenten durch die Ehegatten zu eror-
tern, in denen sie sich gegenseitig begiin-



stigen. Fiir die Abfassung eines eigenhin-
digen Testamentes gelten drei Grundre-
geln, die fiir seine formelle Giiltigkeit un-
bedingt eingehalten werden miissen:

1. Das Testament muss von Anfang bis
Ende eigenhindig niedergeschrieben sein.
Wenn auch nur ein Teil, zum Beispiel das
Datum oder ein Nachtrag mit Maschine
oder auf andere, nicht handschriftliche
Art, niedergelegt wird, hat dies die Ungiil-
tigkeit des ganzen Testamentes zur Folge.
Selbstverstandlich muss das Testament
auch von der Person handschriftlich ge-
schrieben sein, die ihren letzten Willen
niederlegen will. Die handschriftliche Ab-
fassung des Testamentes durch eine andere
Person und die Unterzeichnung durch den
Testator hiatte die Ungiiltigkeit der Ur-
kunde zur Folge. — Gleichgiiltig ist die
Wahl des Materials, das zur Niederschrift
verwendet wird. Es wire zum Beispiel
denkbar, dass ein Testament auf einer
Schiefertafel mit Kreide geschrieben wiir-

de.

2. Das Testament muss Ort und Da-
tum der Niederschrift enthalten. Dabei ist
die genaue Angabe dieser Erfordernisse
von grosster Bedeutung. Kann spiter
nachgewiesen werden, dass sich der Testa-
tor am Tage des Erlasses gar nicht an dem
Ort, der in der Urkunde enthalten ist, be-
fand, oder dass eine Vor- oder Nachdatie-
rung stattgefunden hat, ist die Urkunde
ungiiltig. Eine Zeitangabe ist jedoch nicht
erforderlich. Das Datum kann auch mit
Ziffern angegeben werden.

3. Die Unterschrift muss in der Urkun-
de enthalten sein, um diese giiltig zu ma-
chen. Es geniigt aber auch ein Pseudonym
oder eine andere Bezeichnung, zum Bei-
spiel «Euer Vater». Bedingung ist aber,
dass aus der Unterschrift mit aller Deut-
lichkeit auf die Person des Verfassers der
Urkunde geschlossen werden kann.

Im iibrigen ist die Fassung eines Testa-
mentes hochst einfach. Ein einfacher Satz
wiirde schon geniigen, wie zum Beispiel:

«Ich setze meine Ehegattin als Alleiner-
bin ein.
Ortlingen, den 17. Februar 1965
H. Testlinger.»
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Oder:

«Meine Ehegattin soll von meinem Nach-
lassvermégen so viel erhalten, als gesetz-
lich zulassig ist.

Ortlingen, den 17. Februar 1965
Euer Vater.»

Sind die drei vorerwihnten Regeln be-
achtet, ist die formelle Giiltigkeit des Te-
stamentes gewahrleistet.

Anders verhilt es sich mit der materiel-
len Giiltigkeit der Urkunde. Ein Testator
kann iiber sein Nachlassvermogen nur so
weit verfiigen, als nicht der Pflichtteil der
berechtigten Erben verletzt wird.

Nach unserer Gesetzesordnung sind

pflichtteilberechtigt:

a) Die Nachkommen mit einem Pflicht-
teil-Anspruch von */4+ ihres Erbteils.

b) Die Eltern mit einem Pflichtteilrecht
von !/2 ihres Erbteils.

¢) Die Geschwister mit einem Pflichtteil-
recht von !/4 ihres Erbteils.

Dabei iiberlisst es der Bund den Kanto-
nen, fiir seine Angehorigen, deren Wohn-
sitz im Heimatkanton ist, das Pflichtteils-
recht der Geschwister ganz aufzuheben
oder auf deren Nachkommen auszudeh-
nen. Von diesem Recht hat der Kanton
Bern beispielsweise Gebrauch gemacht, in-
dem er das Pflichtteilsrecht der Kinder
ganz aufhob. Alle Personen, die also im
Kanton Bern heimatberechtigt sind und
deren letzter Wohnsitz im Kanton Bern
sein wird, konnen so frei iiber den Erbteil

der Geschwister verfiigen.

Wenn nun also ein Testator in einem
Testament das Pflichtteilrecht von berech-
tigten Erben verletzt, hat dies nicht etwa
die Ungiiltigkeit der Urkunde zur Folge.
Der Erbe, dessen Pflichtteil verletzt wur-
de, hat jedoch das Recht, die Herabset-
zungsklage anzustrengen und seinen
Pflichtteil von den zu Unrecht Begiinstig-
ten herauszuverlangen. Wir haben also ge-
sehen, dass der Erbanspruch der Nach-
kommen in Konkurrenz mit dem iiberle-
benden Ehegatten 3/s des Nachlassvermo-
gens betragt. Thr Pflichtteilrecht betrigt
wiederum 3/s2 dieses Erbanspruches oder
9/16 des gesamten Nachlassvermogens. Ein
Ehegatte ist somit berechtigt, seinen Ehe-



partner testamentarisch in der Weise zu
begiinstigen, dass er ihm 7/16 seines Nach-
lassvermégens eigentiimlich zuhilt, anstel-
le der %/1e.

In diesem Zusammenhang sei auf eine
weitere  Begiinstigungsmoglichkeit  des
iiberlebenden Ehegatten aufmerksam ge-
macht:

Artikel 4/3 ZGB riumt den Ehegatten
gegeniiber gemeinsamen Kindern das
Recht ein, sich in der Weise zu begiinsti-
gen, dass dem uiberlebenden Ehegatten das
Nutzniessungsrecht am ganzen dereinsti-
gen Nachlassvermégen des erstverstorbe-
nen Ehegatten erteilt wird.

Alle diese erbrechtlichen Begiinstigungs-
moglichkeiten des iiberlebenden Ehegat-
ten sind jedoch nicht sehr gross und tra-
gen vielfach dem Wunsche der Ehepartner
nicht in geniigender Weise Rechnung. Be-
deutend giinstiger kann die Lage fiir den
iiberlebenden Ehegatten gestaltet werden,
wenn zusitzlich die giiterrechtlichen Be-
giinstigungsmoglichkeiten  herangezogen
werden (siehe Beispiel). Bei der Giiter-
verbindung besteht das eheliche Vermogen
aus dem Mannesgut, dem Frauengut und
dem Vorschlag, wobei bei der giiterrecht-
lichen Auseinandersetzung der Vorschlag
mit /3 dem Ehemann oder dessen Erben
und mit /3 der Ehefrau oder deren Erben
zufallt,

Durch Ehevertrag haben nun die Ehe-
gatten die Moglichkeit, eine andere Vor-
schlagsteilung zu wahlen, zum Beispiel die
Zuwendung des ganzen Vorschlages bei
giiterrechtlicher Auseinandersetzung zu-

folge Todes eines der Ehegatten an den
iiberlebenden Teil. Beim Tode des Ehe-
mannes erhilt dann die iiberlebende Ehe-
gattin ihr Frauengut und den ganzen Vor-
schlag giiterrechtlich, wihrend das Nach-
lassvermogen nur noch aus dem Mannes-
gut besteht. Dieses ist alsdann zwischen
der Ehegattin und den Kindern erbrecht-
lich zu teilen. Analog verhiilt es sich beim
Tode der Ehefrau, indem der iiberlebende
Ehemann sein Mannesgut und den gesam-
ten Vorschlag erhilt, wihrend das zwi-
schen ihm und den Nachkommen der Ehe-
frau zu teilende Nachlassvermogen nur

" noch aus dem Frauengut besteht.

Bei eventueller Kombination mit den
vorerwihnten testamentarischen Begiinsti-
gungsmoglichkeiten des iiberlebenden Ehe-
gatten mit bezug auf das Nachlassvermo-
gen ist es somit moglich, den iiberlebenden
Ehegatten weitgehend zu begiinstigen und
ihm so nach Moglichkeit einen sorgenfrei-
en Lebensabend zu erméglichen. (Lebens-
versicherungen, welche auf den Namen
des Ehepartners ausgestellt sind, werden
erst nach dem Todesfall ausbezahlt und
gehoren demzufolge nicht in die Erbmasse,
sondern voll und ganz zu eigen des Be-
giinstigten.)

Wenn es gelungen sein sollte, durch die-
sen in engem Rahmen gehaltenen Aufsatz
auf die Bedeutsamkeit dieserl Probleme
aufmerksam zu machen und auf die Tat-
sache hinzuweisen, dass eine gewiinschte
Neuordnung zu Lebzeiten beider Ehegat-
ten getroffen werden muss, so ist der
Zweck dieser Zeilen erfiillt.

A.Ganz. (Auszug aus Drogistenzeitung.)

Das BEZIRKSSPITAL IN BIEL
(400 Betten)

> sucht Krankengymnastin

Neuzeitliche Arbeitsbedingungen,
gute Entldhnung, 5-Tage-Woche.

Bewerbungen sind zu richten an die
Personalabteilung des Bezirksspitals
in Biel, 2500 Biel

Gesucht in Spezialarztpraxis in
Lugano

dipl. Physiotherapeutin <

Eintritt nach Vereinbarung.

Offerten sind zu richten an:

Dr. Med. G. Rezzonico, FMH fiir
Physikalische Medizin, spez. Rheuma-
erkrankungen, V. Soave 2, Lugano

13



	Haben Sie ihr Testament gemacht? : Sind Ihre Erbverhältnisse geregelt?

